
 

 

 

 

 

 

 degenia Versicherungsdienst AG | Brückes 63-63 a | 55545 Bad Kreuznach | Serviceline 0671 84003-0 | www.degenia.de 

Seite 63 von 79 
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1 Selbstbehalt mit Schadenfreiheits-Regelung  
Bei Verträgen mit einem generellen Selbstbehalt gilt folgende 
Vereinbarung: 
Einstufung in Schadenfreiheitsklassen 1-3.  
Bei einem schadenfreien Versicherungsjahr erfolgt zum Ende des laufenden 
Versicherungsjahres die Einstufung in die nächste höhere Stufe. 
Nach einem Versicherungsfall erfolgt die sofortige Rückstufung in SF 0. 
 
Entsprechend des individuell vereinbarten Selbstbehalts gestaltet sich die 
Einstufung in die Schadenfreiheitsklasse 1-3 wie folgt (exemplarische 
Darstellung): 

SF 0 SB 250 EUR 
SF 1 SB 250 EUR 
SF 2 SB 250 EUR 
SF 3 SB     0 EUR 

 
Bei Neugeschäft mit Vorversicherung ohne Vorschäden in den letzten 5 
Jahren erfolgt die Einstufung direkt in SF 2.  
 
Bei Neugeschäft ohne Vorversicherung bzw. mit Vorschäden in den letzten 
5 Jahren erfolgt die Einstufung in SF 1. 
 
Die Schadenabteilung wird im Schadenfall darüber in Kenntnis gesetzt, ob 
die SB abgezogen werden kann oder nicht. 
 
2 Besonderheit „Online-Tarif“ 
Wenn dem beantragten Versicherungsschutz der sogenannte „Online-Tarif“ 
zugrunde liegt, gilt folgendes: 
Dieser Tarif sieht vor, dass der Versicherungsschein und alle sonstigen 
Dokumente und jede sonstige Korrespondenz an den Antragsteller 
ausschließlich per E-Mail übersandt wird, und zwar an die E-Mail-Adresse, 
die im Rahmen der Beantragung angegeben wurde. 
Sie erklären sich damit ausdrücklich einverstanden. 
 
Ebenso sind Sie ausdrücklich damit einverstanden, dass die E-Mail ohne 
besondere Verschlüsselung (Passwortschutz o.ä.) versandt wird. 
 
Der Antragsteller kann zu jedem späteren Zeitpunkt die Übersendung von 
Dokumenten zu seinem Versicherungsvertrag bzw. die Führung der 
Korrespondenz dazu auf dem Postweg verlangen (E-Mail-Widerruf). 
Sie sind ausdrücklich damit einverstanden, dass dann zur nächsten 
Beitragsfälligkeit ein Wechsel in den dafür vorgesehenen Tarif erfolgt und 
ein erhöhter Versicherungsbeitrag fällig wird. 
Dies gilt sinngemäß auch dann, wenn Sie es versäumen, uns rechtzeitig eine 
etwaig neue E-Mail- 
 
3 Wechsel des Versicherers 
Die degenia Versicherungsdienst AG ist berechtigt, jederzeit, ohne 
Zustimmung des Versicherungsnehmers zur nächsten Hauptfälligkeit des 
Versicherungsvertrages, den Versicherer zu wechseln. 
Dies ist jedoch nur möglich, bei gleichbleibendem Versicherungsschutz und 
bei gleichbleibendem Beitrag/ gleichbleibendem Beitragssatz. 
Der Wechsel des Versicherers ist dem Versicherungsnehmer spätestens 
innerhalb von 4 Wochen nach erfolgtem Wechsel, mitzuteilen.  
Der Wechsel des Versicherers eröffnet dem Versicherungsnehmer ein 
außerordentliches Kündigungsrecht. 
 
4 Kündigung bei Wohnsitzverlegung ins Ausland 
Bei einer endgültigen Wohnsitzverlegung ins Ausland - ohne Beibehaltung 
eines Wohnsitzes im Inland - kann das Versicherungsverhältnis gekündigt 
werden. 
 
Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung sofort nach ihrem 
Zugang bei der degenia Versicherungsdienst AG wirksam. Der 
Versicherungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass die Kündigung 
zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ende der laufenden 
Versicherungsperiode, wirksam wird. 

Eine Kündigung der degenia Versicherungsdienst AG wird einen Monat nach 
ihrem Zugang wirksam. 
 
5 Vollmachten der degenia Versicherungsdienst AG 
▪ Die Firma degenia Versicherungsdienst AG (im Folgenden degenia 

genannt) führt die gesamte Vertragsverwaltung für die jeweiligen 
Versicherer durch. 

▪ degenia ist bevollmächtigt, vertraglich obliegende Anzeigen, 
Willenserklärungen, Schadenanzeigen und Beiträge in Empfang zu 
nehmen sowie ausstehende Beiträge einzufordern und den dazu 
gehörigen Schriftverkehr zu führen und Willenserklärungen jeglicher 
Art (z.B. Rücktritt, Kündigung, Anfechtung) abzugeben. Beiträge 
gelten als beim Versicherer eingegangen, wenn sie bei degenia 
eingegangen sind. 

▪ degenia ist von den Versicherern beauftragt gegenüber den 
Versicherungsnehmern und den betreuenden Vermittlern die 
Annahme oder Ablehnung von Anträgen zu erklären. 

▪ Hat der Versicherungsnehmer seine Anschrift geändert, die Änderung 
aber der degenia nicht mitgeteilt, so genügt für eine 
Willenserklärung, die dem Versicherungsnehmer gegenüber 
abzugeben ist, die Absendung eines eingeschriebenen Briefes an die 
letzte der degenia bekannte Anschrift. Die Erklärung gilt drei Tage 
nach der Absendung des Briefes als zugegangen. Dies gilt auch 
entsprechend für den Fall einer Änderung des Namens des 
Versicherungsnehmers. 

 
6 Abweichender Versicherungsbeginn 
6-1 Sollte sich durch eine Diskrepanz des Versicherungsbeginns  

dieses Vertrages und des Ablaufs des Vorvertrages eine zeitliche 
Deckungslücke ergeben, leistet die Alte Leipziger Versicherung AG 
auch für Schäden, die während dieser Lücke entstanden sind, in 
bedingungsgemäßem Ausmaß. 

 
6-2 Sollte sich durch eine Diskrepanz des Versicherungsablaufs dieses 

Vertrages und des Beginns des Folgevertrages eine zeitliche 
Deckungslücke ergeben, leistet die Alte Leipziger Versicherung AG 
auch für Schäden, die während dieser Lücke entstanden sind, in 
bedingungsgemäßem Ausmaß. 

 
6-3 Die Deckungserweiterungen nach 1. und 2. gelten für maximal 24 

Stunden zeitlichen Unterschied zwischen den jeweiligen Verträgen. 

Tarifvariante Entschädigungsgrenze 

classic  mitversichert 

premium   mitversichert 

optimum  mitversichert 

 
7 Best-Leistungs-Garantie  
7-1 Bietet zum Zeitpunkt des Schadeneintritts ein Versicherer  

einen leistungsstärkeren Tarif an, wird bzw. werden durch die Best-
Leistungs-Garantie im Schadenfall 
a) der Versicherungsschutz gemäß Abschnitt A 1 DEG-VHB 2026 im 

Rahmen der versicherten Gefahren und Schäden erweitert; 
b) Entschädigungsgrenzen entsprechend erhöht; 
c) Selbstbeteiligungen reduziert bzw. gestrichen, es sei denn, es 

handelt sich um eine individuell oder durch die Wahl eines 
entsprechenden Tarifs vereinbarte Selbstbeteiligung; 

Der Versicherer mit dem leistungsstärkeren Tarif muss in Deutschland 
zum Betrieb zugelassen sein und der Tarif muss als allgemein 
zugängliche Hausratversicherung angeboten werden. 

 
7-2  Die Best-Leistungs-Garantie gilt für Einschlüsse bzw. Leistungs-

erweiterungen eines anderen Versicherers 
▪ für die von diesem keine Prämie oder Zusatzprämie erhoben 

wird 
 
und/oder 
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▪ die in Höhe oder Umfang nicht bei der Alte Leipziger 
Versicherung AG versicherbar sind (auch nicht gegen 
Zusatzprämie). 

 
7-3 Die Best-Leistungs-Garantie gilt nicht für 

a) Einschlüsse und/oder Leistungserweiterungen auf All-Risk-Basis, 
der Versicherung sogenannter »unbenannter Gefahren« oder 
Elektronikversicherung; 

b) Einschlüsse weiterer Naturgefahren (Elementargefahren) 
und/oder diesbezüglicher Leistungserweiterungen. 
Weitere Naturgefahren (Elementargefahren) sind: 
Überschwemmung, Rückstau, Erdbeben, Erdsenkung, Erdrutsch, 
Schneedruck, Lawinen, Dachlawinen und Vulkanausbruch; 

c) die Versicherung von Glasschäden; 
d) Assistanceleistungen; 
e) den Wegfall von Ausschlüssen gemäß Abschnitt A 2 DEG-VHB 

2026; 
f) Erweiterung der versicherten Sachen gemäß Abschnitt A 8 und 

Abschnitt A 9 DEG-VHB 2026; 
g) Erhöhung der vereinbarten Entschädigungsgrenze für 

Wertsachen gemäß Abschnitt 20-3 DEG-VHB 2026; 
h) Fahrraddiebstahl; 
i) Verzicht auf Mindestwindstärke in Sturm; 
j) Schäden durch Witterungsniederschläge; 
k) Räuberische Erpressung; 
l) Sturm- und Hagelschäden an Hausrat auf Balkonen, Loggien  

und Terrassen. 
Ist die degenia Versicherungsdienst AG aufgrund der zugrunde 
liegenden Bedingungen von der Leistungspflicht im Schadenfall befreit 
(z.B. durch Prämienverzug, vorsätzlicher oder grob fahrlässiger 
Verletzung von Obliegenheiten, Gefahrerhöhung, Herbeiführung des 
Versicherungs-falles, arglistiger Täuschung), so erfolgt auch aus dieser 
Klausel keine Leistung. 

 
Die vertraglich vereinbarten und in den Versicherungsbedingungen 
festgelegten Obliegenheiten zum Schadenfall bleiben durch die Best-
Leistungs-Garantie unberührt. 

 
7-4 Der Versicherungsnehmer muss die weitergehenden Leistungen eines 

anderen Versicherers im Schadenszeitpunkt nachweisen. 
Als Nachweis dienen die Versicherungsbedingungen, Besonderen 
Bedingungen und Klauseln des anderen Versicherers, auf dessen Tarif 
sich der Versicherungsnehmer beruft. 
 

7-5 Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf die vereinbarte 
Versicherungssumme begrenzt.  
Die Regelungen zur Entschädigungsberechnung und Unter-
versicherung gemäß Abschnitt A 19 DEG-VHB 2026 bleiben unberührt. 
 

7-6 Für die Best-Leistungs-Garantie gilt die Prämienanpassungs-
möglichkeit gemäß Abschnitt A 17 DEG-VHB 2026. 

 
7-7 Sowohl der Versicherungsnehmer als auch die degenia 

Versicherungsdienst AG können die Best-Leitungs-Garantie jederzeit 
in Textform kündigen.  
Die Kündigung wird drei Monate nach Zugang wirksam. 
Kündigt die degenia Versicherungsdienst AG, so kann der 
Versicherungsnehmer den gesamten Vertrag innerhalb eines Monats 
nach Zugang der Erklärung der degenia Versicherungsdienst AG zum 
selben Zeitpunkt kündigen. 

Tarifvariante Entschädigungsgrenze 

classic  nicht mitversichert 

premium   nicht mitversichert 

optimum  mitversichert 

 
 
 
 

8 Einhaltung der Mindeststandards  
des Arbeitskreises Beratungsprozesse 

Die diesem Versicherungsvertrag zugrunde liegenden Bedingungen weichen 
ausschließlich zum Vorteil des Versicherungsnehmers von den durch den 
Arbeitskreis Beratungsprozesse empfohlenen Mindeststandards für die 
Hausratversicherung vom 08.08.2018 ab. 

Tarifvariante Entschädigungsgrenze 

classic  mitversichert 

premium   mitversichert 

optimum  mitversichert 

 
9 Innovationsklausel/Künftige Bedingungsverbesserungen 
Wird das dem Vertrag zugrundeliegende Bedingungswerk zur 
Hausratversicherung für Neuverträge vom Versicherer geändert, so gilt das 
neue Bedingungswerk unter folgenden Voraussetzungen automatisch auch 
für den bestehenden Vertrag: 

a) das neue Bedingungswerk enthält im Vergleich zum 
zugrundeliegenden Bedingungswerk ausschließlich Leistungs-
verbesserungen (das kann z.B. eine Erweiterung des 
Versicherungsschutzes oder der Wegfall eines 
Ausschlussgrundes oder einer Obliegenheit sein) 

 
und 
 
b) die im neuen Bedingungswerk enthaltenen Leistungs-

verbesserungen führen für Neuverträge im Vergleich zum 
bestehenden Vertrag nicht zu einer nachteiligen Änderung der 
Tarifierungskriterien oder Berechnungsgrundlage.  

 
Das neue Bedingungswerk findet auf den bestehenden Vertrag ab Beginn 
des nächsten Versicherungsjahres Anwendung, das auf den Zeitpunkt folgt, 
zu dem der Versicherer das neue Bedingungswerk für Neuverträge 
verwendet. 

Tarifvariante Entschädigungsgrenze 

classic  mitversichert 

premium   mitversichert 

optimum  mitversichert 

 
10 Konditionsdifferenzdeckung 

Tarifvariante Entschädigungsgrenze 

classic  nicht mitversichert 

premium   nicht mitversichert 

optimum  mitversichert 

 
10-1 Vertragsgrundlage 
Es gelten die vereinbarten Allgemeinen Hausrat-Versicherungsbedingungen 
(DEG-VHB 2026) sowie die vereinbarten Besonderen Bedingungen und 
Klauseln, soweit sich aus den folgenden Bestimmungen nicht etwas anderes 
ergibt. 
 
10-2 Gegenstand der Konditionsdifferenzdeckung 
Diese Konditionsdifferenzdeckung ergänzt eine anderweitig bestehende 
Hausratversicherung für dasselbe Risiko im nachstehend beschriebenen 
Umfang. 
Der Versicherungsschutz aus der anderweitig bestehenden Hausrat-
versicherung geht dem Versicherungsschutz aus dem vorliegenden Vertrag 
vor. 
 
10-3 Leistungsumfang 
Die Konditionsdifferenzdeckung leistet für Schadenereignisse, die in der 
anderweitig bestehenden Hausratversicherung nicht oder nicht im vollen 
Umfang versichert sind, bis zur Höhe des im vorliegenden Vertrag 
vereinbarten Versicherungsschutzes (z.B.: Haftungserweiterungen, 
Entschädigungsgrenzen und Selbstbeteiligungen). 
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Die Konditionsdifferenzdeckung leistet nicht für bestehende 
Versicherungssummendifferenzen zwischen diesem und dem anderweitig 
bestehenden Vertrag. 
Vertraglich vereinbarte und sonstige Leistungen aus der anderweitig 
bestehenden Hausratversicherung werden abgezogen. 
Soweit im vorliegenden Vertrag eine Selbstbeteiligung vereinbart gilt, wird 
der sich nach der vorstehenden Berechnungsmethode ergebende Betrag 
jedoch um die vereinbarte Selbstbeteiligung gekürzt. 
 
Maßgeblich für die vertraglich vereinbarten Leistungen aus der anderweitig 
bestehenden Hausratversicherung ist der Umfang des Versicherungs-
schutzes des anderen Vertrages, der zum Zeitpunkt der Antragstellung der 
Konditionsdifferenzdeckung bestanden hat. 
Nachträglich vorgenommene Änderungen an der anderweitig bestehenden 
Hausratversicherung bewirken keine Erweiterung der Konditions-
differenzdeckung. 
 
Ergänzend zu den Bestimmungen der Allgemeinen Hausrat-
Versicherungsbedingungen (DEG-VHB 2026) werden Leistungen aus der 
Konditionsdifferenzdeckung nicht erbracht, wenn  

a) zum Zeitpunkt der Antragstellung der Konditionsdifferenz-
deckung keine anderweitige Hausratversicherung bestanden hat; 

b) die Leistung des anderen Versicherers infolge eines Vergleichs 
zwischen dem anderweitigen Versicherer und dem Ver-
sicherungsnehmer nicht zum vollen Ersatz des Schadens führt. 
Gleiches gilt, wenn aufgrund fehlender Nachweise über die 
Schaden-höhe durch den anderweitigen Versicherer lediglich 
eine pauschale Entschädigung erbracht wird. 
 

Ist der anderweitige Versicherer infolge - Nichtzahlung der Prämie, - 
Obliegenheitsverletzung, - arglistiger Täuschung von seiner Leistungs-pflicht 
ganz oder teilweise befreit, so wird dadurch keine Erweiterung des 
Leistungsumfangs der Konditionsdifferenzdeckung bewirkt. 
Leistungen aus der Konditionsdifferenzdeckung werden dann nur insoweit 
erbracht, wie sie entstanden wären, wenn keiner der vorgenannten Gründe 
für den Wegfall oder die Reduzierung der Leistung vorgelegen hätte. 
 
10-4 Verhalten im Schadenfall 
Der Versicherungsnehmer hat einen Schadenfall 

a) zunächst dem Versicherer der anderweitig bestehenden 
Hausratversicherung anzuzeigen und dort seine Ansprüche 
geltend zu machen; 

b) zur Konditionsdifferenzdeckung unverzüglich zu melden, sobald 
er von dem anderweitigen Versicherer informiert wurde, dass 
ein gemeldeter Schadenfall dort nicht oder nicht in vollem 
Umfang unter die Leistungspflicht fällt. 

 
Die übrigen in Abschnitt B 3-3.2 Allgemeiner Teil genannten Obliegenheiten, 
welche im Versicherungsfall zu beachten sind, bleiben unberührt; 
insbesondere hat der Versicherungsnehmer nach Aufforderung durch den 
Versicherer die erforderlichen Auskünfte zur Feststellung der 
Entschädigungspflicht zu erteilen sowie die zur Feststellung der 
Leistungshöhe notwendigen Unterlagen des anderen Versicherers 
einzureichen. 
 
10-5 Dauer der Konditionsdifferenzdeckung 
Der vorliegende Hausratversicherungsvertrag wird zu dem im 
Versicherungsschein genannten Beendigungstermin der anderweitig 
bestehenden Hausratversicherung durch den Wegfall der Bestimmungen 
über die Konditionsdifferenzdeckung auf den vollen Versicherungsschutz 
umgestellt. 
Gleiches gilt, wenn die anderweitig bestehende Hausratversicherung vor 
dem genannten Beendigungstermin endet.  
Die vorzeitige Beendigung der anderweitig bestehenden 
Hausratversicherung ist unverzüglich mitzuteilen. 
Die Dauer der Konditionsdifferenzdeckung ist auf 15 Monate vor 
Versicherungsbeginn begrenzt. 
 
 

10-6 Besonderheit zu den Weiteren Naturgefahren (Elementargefahren) 
Abweichend zu den vorgenannten Bestimmungen besteht jedoch 
Versicherungsschutz für maximal sechs Monate vor Versicherungsbeginn im 
Rahmen der Konditionsdifferenzdeckung für Weitere Naturgefahren 
(Elementargefahren) im Rahmen der vereinbarten Allgemeinen Hausrat-
Versicherungsbedingungen (DEG-VHB 2026) sowie der vereinbarten 
Besonderen Bedingungen und Klauseln, auch wenn in der anderweitig 
bestehenden Hausratversicherung bislang keine weiteren Naturgefahren 
(Elementargefahren) versichert waren, jedoch im vorliegenden Vertrag 
versichert. 

Tarifvariante Entschädigungsgrenze 

classic  nicht mitversichert 

premium   nicht mitversichert 

optimum  mitversichert 

 
11 Leistungsgarantie GDV-Musterbedingungen  
Wir garantieren Ihnen, dass die dieser Hausratversicherung zugrunde 
liegenden Allgemeinen Hausrat Versicherungsbedingungen (DEG-VHB 2026 
– Stand August 2025) ausschließlich zum Vorteil für Sie von den durch den 
Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) 
empfohlenen Musterbedingungen – Allgemeine Hausrat Versicherungs-
bedingungen (VHB 2022 - Versicherungssummenmodell) - Stand November 
2023 - abweichen. 

Tarifvariante Entschädigungsgrenze 

classic  mitversichert 

premium   mitversichert 

optimum  mitversichert 

 
12 Prämienbefreiung bei Arbeitslosigkeit oder Kurzarbeit 
Wird der Versicherungsnehmer während der Vertragsdauer arbeitslos oder 
gerät er in Kurzarbeit, kann der Vertrag vorübergehend beitragsfrei gestellt 
werden. 
 
12-1 Voraussetzung für die Leistung 

a) Der Versicherungsnehmer hat zum Zeitpunkt des Versicherungs-
beginns das 50. Lebensjahr und bei Eintritt der Arbeitslosigkeit 
oder Kurzarbeit das 60. Lebensjahr noch nicht vollendet; 
 

b) Der Versicherungsnehmer ist unmittelbar vor Eintritt der 
Arbeitslosigkeit oder Kurzarbeit mindestens 24 Monate beim 
gleichen Arbeitgeber ununterbrochen beschäftigt gewesen und 
das Arbeitsverhältnis war unbefristet und ungekündigt und 
unterlag dem deutschen Arbeitsrecht und der Beitragspflicht zur 
Bundesanstalt für Arbeit und die wöchentliche Arbeitszeit 
während der letzten 24 Monate betrug mindestens 30 Stunden. 

 
c) Ein Anspruch auf Beitragsbefreiung besteht nur, wenn das 

Arbeitsverhältnis weder durch fristlose Kündigung des 
Arbeitgebers, durch eine Kündigung des Arbeitnehmers oder 
durch Aufhebung im gegenseitigen Einvernehmen beendet 
worden ist. 
Der Versicherungsnehmer sich bei der zuständigen Stelle der 
Bundesanstalt für Arbeit als arbeitslos gemeldet, bzw. einen 
Antrag auf Kurzarbeitergeld gestellt hat; den letzten, vor Eintritt 
der Arbeitslosigkeit oder Kurzarbeit fälligen Beitrag zu dieser 
Privatschutzversicherung bezahlt wurde und auch sonst keine 
Beitragsrückstände vorhanden sind. 

 
12-2 Wartezeit 
Kein Anspruch auf Beitragsbefreiung besteht, wenn der auslösende Grund 
der Arbeitslosigkeit (Kündigung oder Insolvenz), bzw. der Kurzarbeit 
innerhalb der ersten drei Monate nach Versicherungsbeginn eingetreten ist. 
 
12-3 Pflichten des Versicherungsnehmers 
Der Anspruch auf Beitragsbefreiung ist unverzüglich geltend zu machen. 
Eintritt und Dauer der Arbeitslosigkeit, bzw. Kurzarbeit ist durch eine 
Bescheinigung der Bundesagentur für Arbeit nachzuweisen. 
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Das Ende der Arbeitslosigkeit oder der Kurzarbeit ist unverzüglich 
anzuzeigen. 
 
12-4 Dauer der Leistung 
Sind alle Voraussetzungen erfüllt, wird die Hausratversicherung beitragsfrei 
gestellt.  
 
Die Beitragsbefreiung beginnt mit der Beitragsfälligkeit, die dem Zeitpunkt 
des Eintritts der Arbeitslosigkeit, bzw. Kurzarbeit oder folgt und endet mit 
dem Tag der Aufnahme eines neuen Arbeitsverhältnisses, bzw. Ende der 
Kurzarbeit spätestens nach Ablauf von 12 Monaten. 
 
Eine Änderung des Versicherungsschutzes in der beitragsfreien Zeit ist nicht 
möglich. 
Nach Beendigung der Beitragsbefreiung wird der Vertrag unverändert, 
jedoch beitragspflichtig weitergeführt. 
 
Wird der Versicherungsnehmer während der Vertragsdauer erneut 
arbeitslos oder gerät in Kurzarbeit, müssen für eine Beitragsbefreiung die 
Voraussetzungen gemäß Ziffer 1 und 3 erneut erfüllt sein. Während des 
Bestehens der Hausratversicherung ist eine Beitragsbefreiung insgesamt für 
höchstens 12 Monate möglich. 
 
Die Prämienbefreiung bei Arbeitslosigkeit oder Kurzarbeit gilt bei 
Vereinbarung der jeweiligen Tarifvariante: 

Tarifvariante Entschädigungsgrenze 

classic  mitversichert 

premium   mitversichert 

optimum  mitversichert 

 
13 Unklare Zuständigkeit bei Versicherungswechsel 
Ist zum Zeitpunkt der Schadenmeldung unklar, ob ein Sachschaden 
während der Gültigkeit dieser Versicherung eingetreten ist oder in die 
Zuständigkeit, der bis zu diesem Zeitpunkt bestehenden Vorversicherung 
fällt, wird die Schadenbearbeitung nicht wegen des fehlenden Nachweises 
der Zuständigkeit abgelehnt. 
 
Kann sich die Alte Leipziger Versicherung AG nicht mit dem Vorversicherer 
einigen, welche Gesellschaft für den Schaden zuständig ist, tritt die Alte 
Leipziger Versicherung AG im Rahmen des mit ihr vereinbarten 
Versicherungsschutzes in Vorleistung, sofern und soweit die Leistung auch 
im Falle einer unverändert fortgeführten Vorversicherung er-bracht worden 
wäre. 
Dies setzt voraus, dass Sie die Alte Leipziger Versicherung AG so weit wie 
möglich bei der Klärung des Sachverhaltes unterstützen und Ihre 
diesbezüglichen Ansprüche gegen den Vorversicherer an die Alte Leipziger 
Versicherung AG abtreten. 
 
Sollte sich im Rahmen der Geltendmachung der an die Alte Leipziger 
Versicherung AG abgetretenen Ansprüche herausstellen, dass der Schaden 
tatsächlich nicht in die Zuständigkeit der Alte Leipziger Versicherung AG fiel 
und der Vorversicherer ebenfalls nicht oder nur eingeschränkt zur Leistung 
verpflichtet war, kann die Alte Leipziger Versicherung AG von Ihnen die zu 
viel erbrachten Leistungen zurückverlangen. 
 
Bleibt hingegen unklar, welche Gesellschaft für den Schaden zuständig ist, 
erbringt die Alte Leipziger Versicherung AG auch eine sich gegenüber der 
Vorversicherung ergebende Mehrleistung, sofern festgestellt werden kann, 
dass es zum Zeitpunkt des Abschlusses bei der Alte Leipziger Versicherung 
AG noch keine Anzeichen für einen bereits eingetretenen Schaden gab. 

Tarifvariante Entschädigungsgrenze 

classic  mitversichert 

premium   mitversichert 

optimum  mitversichert 

 
 

 
14 Vorversicherungsgarantie  
14-1 
Versicherungsschutz im Rahmen dieser Klausel wird gewährt, wenn in 
einem Versicherungsfall eine Leistung aus diesem Vertrag im Vergleich zum 
unmittelbaren Vorvertrag bei einer anderen Versicherungsgesellschaft 

a) nicht oder 
b) mit einer geringeren Entschädigungsgrenze 

versichert ist. 
 
Die Entschädigung aus der Vorversicherungsgarantie ist je Versicherungsfall 
auf die im aktuellen Versicherungsvertrag vereinbarte Versicherungssumme 

begrenzt. 
 
Die Begrenzung der Gesamtleistung aus einem Versicherungsfall 
einschließlich Entschädigungen im Rahmen der Vorversicherungsgarantie 
bleibt gemäß Abschnitt A 19-3 DEG-VHB 2026 unverändert. 
 
14-2. Voraussetzungen für den Versicherungsschutz 
14-2.1 
Der unmittelbare Vorvertrag muss mindestens für ein volles Jahr bestanden 
haben. 
 
14-2.2 
Beträgt der Zeitraum zwischen Erlöschen des unmittelbaren Vorvertrags 
und Beginn dieses Vertrages mehr als drei Monate, findet die 
Vorversicherungsgarantie keine Anwendung. 
 
14-2.3 
Der Vorvertrag muss dem deutschen Versicherungsvertragsrecht 
unterliegen und auf Basis der Allgemeinen Hausratversicherungs-
bedingungen (VHB) geschlossen sein. 
 
14-2.4  
Der Versicherungsnehmer im Vorvertrag und in diesem Vertrag ist 
identisch. 
 
14-2.5 
Die Grundversicherungssumme des aktuellen Versicherungs-vertrages ist 
bei gleichem Risiko mit der Versicherungssumme des Vorvertrages 
identisch. 
 
14-2.6 
Der Vorvertrag wurde nicht durch den Vorversicherer gekündigt. 
 
14-2.7 
Der Vorversicherer und die Versicherungsscheinnummer sind von dem 
Versicherungsnehmer bei Antragstellung angegeben worden. 

 
Im Schadenfall hat der Versicherungsnehmer den Nachweis über eine 
Deckung im Rahmen des Vorvertrages durch Einreichung der 
Vorversicherungsunterlagen (Versicherungsschein bzw. letzter Nachtrag 
inklusive der Allgemeinen und Besondere Bedingungen sowie vereinbarten 
Klauseln) zu erbringen. 
 
14-3. Begrenzungen des Versicherungsschutzes 
Die Vorversicherungsgarantie umfasst nicht: 
 
14-3.1 
Leistungen aus einer Allgefahrendeckung oder aus der Mitversicherung von 
unbenannten Gefahren; 
 
14-3.2 
Schäden durch Glasbruch; 
 
14-3.3 
Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland gelegene Risiken und im 
Ausland vorkommende Schadenereignisse; 
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14-3.4 
Weitere Naturgefahren (Überschwemmung, Rückstau, Erdbeben, 
Erdsenkung, Erdrutsch, Schneedruck, Lawinen, Dachlawinen, 
Vulkanausbruch und Starkregen); 
 
14-3.5 
Assistanceleistungen; 
 
14-3.6 
Leistungen, die bei der degenia Versicherungsdienst AG oder dem 
Vorversicherer nur gegen Prämienzuschlag versicherbar sind; 
 
14-3.7 
Schäden, die im Rahmen dieser Bedingungen explizit ausgeschlossen sind 
(z.B. Schäden durch Sturmflut oder Krieg) 
 
Ist der Versicherer aufgrund der zugrundeliegenden Bedingungen von der 
Leistungspflicht im Schadenfall befreit (z.B. Prämienverzug, vorsätzlicher 
oder grob fahrlässiger Verletzung von Obliegenheiten, Gefahrerhöhung, 
Herbeiführung des Versicherungsfalles, arglistiger Täuschung) so erfolgt 
auch aus dieser Klausel keine Leistung. 
 

Die vertraglich vereinbarten und in den Versicherungsbedingungen 
festgelegten Obliegenheiten zum Schadenfall bleiben durch die 
Vorversicherungsgarantie unberührt. 
Einzelvertragliche und/oder tariflich vereinbarte Selbstbeteiligungen sowie 
Klauseln, die im aktuellen Versicherungsvertrag bei Vertragsschluss 
vereinbart wurden oder Vereinbarungen, die nach Vertragsschluss erfolgen 
(z.B. Sanierungsmaßnahmen) gehen der Vorversicherungsgarantie vor und 
können diese nachträglich einschränken bzw. ausschließen. 
 
14-4 Kündigung 
Sowohl der Versicherungsnehmer als auch die degenia Versicherungsdienst 
AG können diese Klausel jederzeit in Textform kündigen. 
Die Kündigung wird eine Woche nach Zugang wirksam.  
 
Kündigt die degenia Versicherungsdienst AG, so kann der 
Versicherungsnehmer den gesamten Vertrag innerhalb eines Monats nach 
Zugang der Erklärung der degenia Versicherungsdienst AG zum selben 
Zeitpunkt kündigen. 

Tarifvariante Entschädigungsgrenze 

classic  nicht mitversichert 

premium   nicht mitversichert 

optimum  mitversichert 

 
 


